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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Margarete Bau-
se, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kita-Leitungen entlasten – Mehr Zeit für eine pro-
fessionelle Führung und Leitung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
oder seiner Ausführungsverordnung verbindliche Frei-
stellungszeiten für Kitaleitungen vorzugeben. Die pro-
fessionelle Führung und Leitung einer Einrichtung er-
fordert ausreichende Zeitressourcen. In Bayern exis-
tieren bisher keine verbindlichen Vorgaben zur Frei-
stellung für Leitungsaufgaben in Kindertageseinrich-
tungen. Jede vierte Kita in Bayern verfügt deshalb 
über keine freigestellte Leitung. 

Jede Kindertagesstätte sollte unabhängig von ihrer 
Größe ihre Leitung zumindest im Umfang einer halben 
Stelle freistellen. In Kitas mit mehr als 80 Vollzeitbe-
treuungsplätzen ist die Leitung vollständig freizustel-
len. Ab einer Einrichtungsgröße von 40 Vollzeitplätzen 
wird die Kitaleitung für jeden weiteren Betreuungs-
platz zusätzlich zur Halbtagsfreistellung in einem Um-
fang von 0,25 Wochenstunden freigestellt. Die Frei-
stellungszeiten werden bei der Berechnung des för-
derrelevanten Anstellungsschlüssels und des Basis-
werts zur kindbezogenen Förderung nach dem 
BayKiBiG in vollem Umfang berücksichtigt. 

 

 

Begründung: 

Derzeit haben Kitas für Führungs- und Leitungsaufga-
ben zu wenig Zeit. Aufgrund zu geringer zeitlicher 
Ressourcen können wichtige Aufgaben, wie Organisa-
tionsentwicklung, Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Konzeption oder die Kooperation im Sozial-
raum oft nur nebenbei ausgeführt werden. Die Wahr-
nehmung von Leitungsaufgaben ohne angemessene 
Freistellung, geht zudem häufig zu Lasten der päda-

gogischen Arbeit mit den Kindern. Darunter leidet die 
Qualität einer Kita. Gleichzeitig steigen die gesell-
schaftlichen und politischen Anforderungen an das 
Führungspersonal. Eine gute Ausstattung der Kitalei-
tung ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für eine 
gute Kita-Qualität. 

In Bayern existiert bisher keine verbindliche Regelung 
zur Freistellung für Leitungsaufgaben in Kindertages-
einrichtungen. Die Ausgestaltung der Arbeitsbedin-
gungen für die Kitaleitungen obliegt ausschließlich 
den Kitaträgern. Dies führt dazu, dass 25 Prozent der 
bayerischen Kitas gar keine festen Kapazitäten für 
Leitungsaufgaben freigestellt haben. Auch dort, wo 
Kitaleitungen zumindest teilweise freigestellt sind, liegt 
die Zahl der durchschnittlichen Leitungsstunden deut-
lich unter dem Bundesdurchschnitt. In 74 Prozent der 
bayerischen Kitas liegt die freigestellte Zeit für Lei-
tungsaufgaben bei unter 20 Wochenstunden. In Bay-
ern sind nur 15 Prozent der Kitaleitungen vollständig 
freigestellt, im Bundesdurchschnitt sind es 37 Prozent. 

Der Kitaleitung kommt jedoch eine entscheidende Be-
deutung beim Erhalt und der Weiterentwicklung der 
Qualität in den Einrichtungen zu. Im Zuge der Umset-
zung der Inklusion, der interkulturellen Öffnung der 
Kitas, der verstärkten sprachlichen Förderung der Kin-
der, der Kooperation mit den Grundschulen im Vor-
schulbereich, der Vernetzung im Sozialraum, der In-
tensivierung der Elternarbeit und der Weiterentwick-
lung der Kitas zu Familienzentren, haben die Kitalei-
tungen zahlreiche praktische und konzeptionelle Auf-
gaben zu bewältigen. Die Rahmenbedingungen für 
Leitungsaufgaben müssen deshalb deutlich verbes-
sert werden. 

Wir wollen deshalb feste Freistellungszeiten für Ki-
taleitungen gesetzlich im BayKiBiG festlegen. Die 
Freistellung darf nicht allein im Belieben der Kitaträger 
liegen. Wir brauchen hier dringend klare Vorgaben 
und einheitliche Standards. Die Freistellungszeiten 
der Kitaleitung sind selbstverständlich ebenfalls bei 
der Berechnung des Stellenschlüssels zu berücksich-
tigen. Gute Rahmenbedingungen für die Leitungen 
sind die Voraussetzung für eine kontinuierliche Quali-
tätsentwicklung und -sicherung in den Kitas. Hierzu 
zählen neben Zeitkontingenten für Leitungsaufgaben 
auch einheitliche Anforderungen für die Qualifikation 
von Leitungskräften und ausreichende Möglichkeiten 
zu einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/17309 

Kita-Leitungen entlasten - Mehr Zeit für eine professionelle Füh-
rung und Leitung 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 75. Sit-
zung am 30. November 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 178. Sitzung am 24. Januar 2018 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Magarete Bause, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/17309, 17/20338 

Kita-Leitungen entlasten – Mehr Zeit für eine professionelle Füh-
rung und Leitung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Dann rufe ich auf den Tagesordnungs­

punkt 2 mit Ausnahme der gerade eben genannten Nummer 13 der Anlage, über die 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf der 15 Minuten Wartezeit abzustimmen 

ist.

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien hat bei der Listennummer 13, 

Antrag auf Drucksache 17/18357, die Ablehnung empfohlen. Das wollte ich Ihnen nur 

noch kurz mitteilen, bevor wir zu dieser Abstimmung kommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim­

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht an­

wesend. Dann hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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